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Nachlese zum Tarifkampf
Doreen Cyriax

Stellvertretende Landesvorsitzende für Tarif der GdP Thüringen

Als Mitglied der Bundestarifkommis
sion und als Vorsitzende der Landes

tarifkommission durfte ich nun auch das 
erste Mal Erfahrungen in den Vorbereitun
gen zum Tarifkampf und den Tarifverhand
lungen der Länder (TVL) sammeln.

Diese Tarifverhandlungen standen bei 
der GdP unter dem Motto 

„ZUSAMMEN zahlt sich aus“ 

… und so habe ich es auch erleben dürfen.

Nachdem wir in unserem Landesver
band die Schwerpunkte besprochen und 
an die Bundestarifkommission (BTK) wei
tergeleitet hatten, konnten wir uns auf 
eine gemeinsame Forderung an die Tarif
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) im 
September 2023 einigen. Den Abschluss 
aus dem TVöDErgebnis im Frühjahr 2023 
hatten wir dabei mit ins Auge gefasst und 
einfließen lassen. In der letzten Tarif
runde des TVL 2021 wurden ganze 2,8 % 
Steigerung innerhalb von 24 Monaten be
schlossen. Somit mussten die Ergebnis
se, insbesondere auch wegen der Inflati
on, der Pandemie und der ständig anstei
genden Verbraucherpreise, mindestens 
denen des TVöD entsprechen – auch mit 
dem Blick auf die erneute Erhöhung des 

Bürgergeldes; hier hieß es für die unteren 
Entgeltgruppen einen Mindestbetrag ein
zufordern.

Die erste Verhandlungsrunde fand in Ber
lin statt und wurde seitens des GdPTarif
chefs René Klemmer noch als verheißungs
voller Auftakt und optimistisch angesehen.

Am 2. und 3. November 2023 wurden die 
Tarifverhandlungen in Potsdam fortge
führt. Beeindruckend war der Protest am 
Veranstaltungsort. Hier fanden sich rund 
1.000 Menschen aus vielen öDGewerk
schaften ein, um den Forderungen Nach
druck zu verleihen. René Klemmer sprach 
zu den Demonstranten und kam damit 
gleich auf den Punkt: „Achtung, Achtung! 
Hier spricht die Gewerkschaft der Poli
zei. Wenn die Arbeitgeberseite kein Ange
bot vorlegt, dann drohen wir mit Streik.“ 
Am zweiten Tag dieser Verhandlungsrun
de war klar: Ein Angebot gibt es nicht. In
soweit konnte der Eindruck aus der ersten 
Verhandlungsrunde auf konstruktive Ge
spräche, die zu ernst zu nehmenden Ver
handlungen führen könnten, nicht bestä
tigt werden.

Alle Hoffnungen ruhten jetzt auf einer er
folgreichen dritten Runde und diese konnte 
nur noch mit Protesten und Warnstreiks al
ler öDGewerkschaften deutschlandweit im 
Vorfeld erreicht werden. Dazu kam, dass der 
Bundeshaushalt für 2024 aufgrund des Ur
teils des Bundesverfassungsgerichtes noch 
nicht beschlossen werden konnte und damit 
ca. 60 Milliarden für Investitionen in Klima
schutz und andere Zukunftsprojekte fehlten.

Bei den in allen Bundesländern aufgeru
fenen Protesten und Warnstreiks für einen 
fairen Abschluss für unsere Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst, die dafür gesorgt ha
ben, dass gerade auch in schwierigen Zei
ten der „Laden“ läuft, waren die Teilnehmer
zahlen viel höher als die Jahre zuvor. In Thü
ringen gab es in Jena am 6. Dezember 2023 

die größte Aktion der öDGewerkschaften; 
hier beteiligten sich ca. 1.400 Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes.

Bevor am 7. Dezember 2023 die dritte Ver
handlungsrunde begann, wurde in Pots
dam erneut zu Protesten aufgerufen. Die 
Demonstration mit mehreren Tausend Teil
nehmern führte direkt zum Verhandlungs
ort. Die Beschäftigten brachten ihre Forde
rungen nochmals lautstark zum Ausdruck, 
um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhö
hen! Selbst die Arbeitgeberseite war beein
druckt von der Streikbereitschaft in allen 
Bundesländern.

Daraufhin wurde ein erstes Angebot am 
7. Dezember 2023 vorgelegt, was jedoch 
noch nicht angenommen werden konnte. 
Am 9. Dezember 2023 haben sich die öD
Gewerkschaften mit der Arbeitgebersei
te geeinigt. Die Gewerkschaften konnten 
eine Anlehnung an das Tarifergebnis von 
Bund und Kommunen aus dem Frühjahr 
auch für die Beschäftigten der Länder er
reichen. Die Bestrebung, mindestens den 
TVöDAbschluss zu erwirken, war damit 
gelungen. Die Vereinbarung auf eine zeit 
und wirkungsgleiche Übernahme für den 
Beamtenbereich ist für uns dabei selbstver
ständlich.

Der Leitgedanke „ZUSAMMEN zahlt sich 

aus“ hat also Wirkung gezeigt!
Der Zuspruch bei den Protesten bundes

weit hat den Druck auf die Arbeitgeberseite 
erhöht und damit einen doch erfolgreichen 
Tarifabschluss für alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes gebracht. Insoweit ist 
dieses Ergebnis zumindest eine kleine Wert
schätzung und Anerkennung der Leistun
gen für die Tarifbeschäftigten. 

Für die rege Teilnahme an den gewerk
schaftlichen Aktionen im Rahmen des Tarif
kampfes möchte ich mich bei allen Akteuren 
bedanken, auch im Namen des geschäfts
führenden Landesbezirksvorstandes! I

Demo in Jena
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SPORT

Erfolgreich durch dick und dünn

Der TEAG-Legend of Cross ist Thüringens 
härtester Cross- und Hindernislauf. Ver-

anstalter des Laufes ist der Olympiasieger im 
800-Meter-Lauf von 2000 in Sydney, Niels 
Schumann. Am 29. Oktober 2023 nahmen 
neun Kollegen aus dem Thüringer Justiz-
vollzug erfolgreich am Hindernislauf „Le-
gend of Cross“ teil. 

Mit viel Vorfreude und Energie trafen 
wir uns voller Tatendrang und bereit, unse-
re Grenzen zu überschreiten. Als das Start-
signal ertönte, stürzten wir uns voller Elan 
in das Gewirr aus matschigen Pfaden, stei-
len Hügeln, kalten Wassergruben und her-
ausfordernden Hindernissen.

Aber der Crosslauf war nicht nur eine 
physische Herausforderung. Vor und nach 
dem Lauf boten sich zahlreiche Gelegen-
heiten, interessante Gespräche mit anderen 
Teilnehmern zu führen. Dabei zeigten viele 
Läufer großes Interesse am Arbeitsalltag in 
einer JVA. Es war sehr spannend zu erleben, 
wie andere Menschen Berufe im Justizvoll-
zug wahrnehmen und sich über die Ausbil-
dungsinhalte informierten.

Wir erreichten einen respektablen Platz 
in der Mitte des Teilnehmerfeldes von über 
2.200 Läufern und konnten eine sehr gute 
Teambuilding-Maßnahme verzeichnen, die 
uns auch im Arbeitsalltag stärken wird.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei der 
Anstaltsleitung und der Vollzugsdienstlei-
tung für die Freistellung bedanken, die es 
uns ermöglichte, an diesem Event teilzu-
nehmen.

Diese Unterstützung seitens der Füh-
rungsebene verstärkte die Bedeutung der 
Nachwuchsgewinnung und auch der not-

wendigen Teambuilding-Maßnahmen im 
Justizvollzug.

Des Weiteren möchten wir dem Thürin-
ger Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz, insbesondere der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit, unseren Dank 
aussprechen.

Die Bereitstellung der einheitlichen T-
Shirts und die Übernahme der Startgebühr 
waren eine große Unterstützung und zeugen 
von Wertschätzung für die öffentlich wirksa-
men Termine zur Nachwuchsgewinnung. Ein 
weiterer Dank gilt der GdP-Kreisgruppe Justiz 
und dem örtlichen Personalrat der JVA Tonna. 
Beide Bündnisse standen uns bei der Umset-
zung der Idee zur Teilnahme sofort zur Seite.

Zusammenfassend können wir berich-
ten, dass „Legend of Cross“ eine äußerst 
positive Wirkung auf unsere Gruppe hatte. 
Wir konnten nicht nur unsere sportlichen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern 
auch wertvolle Gespräche führen, die unse-
re Zusammenarbeit im Arbeitsalltag weiter 
stärken werden.

Sportliche Aktivitäten sowie Teambuil-
ding-Maßnahmen sollten zu einem festen 
Bestandteil im Aus- und Weiterbildungspro-
gramm werden, damit alle Kollegen der Thü-
ringer Justizvollzugsanstalten davon profi-
tieren können.

Dirk Mittelsdorf

Geschafft … Wahnsinn!
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LANDTAG

Weg für 5 € DUZ ist frei

Der Thüringer Justizvollzug und die Thü-
ringer Polizei arbeiten rund um die Uhr 

unter besonderen Erschwernissen für den 
Schutz des Landes und das Wohl der Bürger. 
Die besondere Erschwernis wird den Beam-
tinnen und Beamten vergütet. Nachdem das 
Beamtenrecht im Wesentlichen in Landes-
hoheit übergegangen ist, hat sich die Besol-
dung sehr unterschiedlich entwickelt. Ein 
Beispiel dafür sind die Erschwerniszulagen. 
An einem Sonn- oder Feiertag zahlt man im 
Bund 5,67 € Zuschlag pro Stunde und der 
benachbarte Freistaat Bay-
ern zahlt 5 € Zuschlag pro 
Stunde, während in Thü-
ringen lediglich 3,80 € 
Zuschlag pro Stunde ge-
zahlt wird, obwohl die Er-
schwernisse bei der Bun-
despolizei, bei der bayeri-
schen Polizei und bei der 
Thüringer Polizei nahezu 
identisch sind.

Einen ersten Schritt für 

Verbesserungen hat der 
Thüringer Landtag mit den 
Zustimmungen der Frak-
tionen von Rot-Rot-Grün 
sowie der FDP am späten 
Abend des 20. Dezember 
2023 beschlossen. Neben 
dem Haushalt 2024 wur-
den drei Entschließungs-
anträge zu „Arbeitsbedin-
gungen, Schutz von Gesundheit, Fachkräfte-
gewinnung und Stärkung der Erreichbarkeit 
der Bürgerinnen und Bürger“ sowie „Thü-
ringer Polizei als attraktiver Arbeitgeber 
– innere Sicherheit zukunftsfest aufstel-
len“ beschlossen. Wichtig ist, und das ist 
das Entscheidende, dass im Haushaltstitel 
der Thüringer Landespolizei bei Bezügen 
und Nebenleistungen die Zahlungsgrund-
lage für 5 € DUZ aufgenommen wurde. So 
steht jetzt im Haushalt 2024: „Im Jahr 2024 
soll mit einer Anpassung der Thüringer Er-
schwerniszulagenverordnung (ThürEZulV) 
der Dienst zu ungünstigen Zeiten (DUZ) auf 
5 € je Stunde angehoben werden. Die Mittel 
sind im Titelansatz abgebildet.“

Der beschlossene Antrag von Rot-Rot-Grün 
gibt folgenden Auftrag aus: „Die Landesregie-
rung wird gebeten, die bisherigen Bemühun-
gen weiter zu verstetigen und auszubauen. Zu 
diesem Zweck sollen durch die Landesregie-
rung folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

-  Die Thüringer Erschwerniszulagenverord-
nung (ThürEZuIV) soll bis spätestens zum 
30. Juni 2024 dahingehend verändert wer-
den, dass der Dienst zu ungünstigen Zeiten 
(DUZ) nach § 4 künftig auf 5 Euro pro Stun-

de angehoben wird, insbesondere an Sonn-
tagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, 
an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten 
nach 12 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember 
jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage 
nicht auf einen Sonntag fallen, sowie an den 
übrigen Tagen in der Zeit zwischen 20 Uhr 
und 6 Uhr. Im Gegenzug soll die bisherige 
Wechselschichtzulage nach § 14 entfallen. 
Die Gewerkschaften und Berufsvertretungen 
der Thüringer Polizeien sollen in die Umstel-
lung eingebunden werden …“

Im FDP-Antrag ist folgender Wortlaut be-
schlossen: „Der Landtag fordert die Landes-
regierung auf, die Beträge für den Dienst zu 

ungünstigen Zeiten in § 4 der Thüringer Er-
schwerniszulagenverordnung zum 1. Januar 
2024 anzupassen: 

1.  an Sonntagen und gesetzlichen Wochen-
feiertagen, an den Samstagen vor Os-
tern und Pfingsten nach 12 Uhr sowie am 
24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 
12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen 
Sonntag fallen, auf 5 € je Stunde; 

2.  an den übrigen Samstagen in der Zeit zwi-
schen 13 € Uhr und 20 Uhr auf 2,5 € je Stun-

de; 3. im Übrigen in der 
Zeit zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr auf 5 € je Stunde.

Die Landtagsabgeord-
neten haben damit ein 
deutliches Zeichen ge-
setzt und Finanzminis-
terin Heike Taubert (SPD) 
sowie Innenminister Ge-
org Maier (SPD) als den 
für Besoldung bzw. Be-
amtenrecht zuständigen 
Ministern einen deutli-
chen Auftrag gegeben. 
Die Thüringen Erschwer-
niszulagenverordnung 
(ThürEZuIV) soll bis spä-
testens zum 30. Juni 2024 
verändert werden. Nacht-
dienste, welche erheb-
liche körperliche Belas-

tungen mit sich bringen, sollen daher künftig 
mit einer angemessenen finanziellen Vergü-
tung entschädigt werden. Der Landtag ist mit 
den Entschließungen einer langjährigen GdP-
Forderung nachgekommen. Im Ringen um die 
besten Fachkräfte sind wir im Freistaat Thü-
ringen damit attraktiver geworden. Die GdP 
sieht noch einen langen Weg für die Umset-
zung der Entschließung und will diesen aktiv 
begleiten. Innenminister Maier und Finanzmi-
nisterin Taubert warteten bis zum Landtagsbe-
schluss leider nur ab. Die GdP Thüringen for-
dern nun beide Minister zur unverzüglichen 
Umsetzung des Antrages auf! Wertschätzung 
der Arbeit der Beschäftigten ist ein konkretes 
Thema der GdP und der GdP-Personalräte. I

Der Landtag will mehr DUZ zahlen
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POLIZEI INTERN

Blumen und viel Arbeit für den Neuen

In einer offiziellen Begrüßungsveranstal-
tung zur Amtseinführung des neuen Lei-

ters der Thüringer Polizeibildungseinrich-
tungen übergab der Innenstaatssekretär 
Udo Götze am 24. November 2023 gleich 
zwei Blumensträuße an den Leitenden Po-
lizeidirektor Jürgen Loyen. Zum einen gab 
es die dekorative floristische Variante und 
zum anderen gab es das sehr facettenreiche 
Aufgabenportfolio, welches in seiner Viel-
falt und Unterschiedlichkeit jeden Blumen-
strauß übertreffen dürfte.

So reichen die zu priorisierenden The-
mengebiete von der Nachwuchsgewinnung 
und dem Eignungsauswahlverfahren über 
die Ausbildung und das Studium zum Poli-
zeivollzugsbeamten bis hin zur Fortbildung 
unserer Kolleginnen und Kollegen. Diese 
Kernaufgaben sind angereichert mit vielen 
internen Themenfeldern, wie das Vorantrei-
ben und Umsetzen eines Campus-Konzep-
tes, die Etablierung des Sozialkompetenz-
Entwicklungszentrums, die Erhöhung der 
zur Verfügung stehenden Dienstposten und 
zugehörigen Haushaltsstellen, die adäquate 
Dienstpostenbewertung sowie entsprechen-
de Akquise von geeignetem Personal für den, 
geografisch betrachtet, eher am Rande von 
Thüringen liegenden Standort der Polizei-
bildungseinrichtungen in Meiningen.

Zwar ließen es sich der anwesende Bür-
germeister der Stadt Meiningen, Fabian 
Giesder, sowie die hauptamtliche Beigeord-
nete des Landkreises Schmalkalden-Mei-
ningen, Susanne Reich, nicht nehmen, für 
die Stadt Meiningen und den zugehörigen 
Landkreis zu werben, dennoch ist die Kon-
kurrenz bei der Gewinnung von Fachkräf-
ten bereits innerhalb Thüringens sehr groß. 
Nicht zuletzt wird die neu eröffnete „Zoll-
Schule“ am Standort Erfurt ein nicht zu un-
terschätzender Wettbewerbsgegner beim 
Kampf um die Talente (neudeutsch „War for 
Talents“) sein.

Nach den Grußworten vom Vorsitzenden 
des Innen- und Kommunalausschusses des 
Thüringer Landtages, Sascha Bilay, sowie 
von den beiden ÖPR-Vorsitzenden des Bil-
dungszentrums, Susanne Pfeifer, und der 
Fachhochschule, Fachbereich Polizei, Jörg 
Kretzmann, sprach der neue Leiter sehr 
sachlich, aber dennoch kritisch an, welche 
Themenschwerpunkte sich für ihn bereits in 
den ersten Wochen nach Amtsantritt heraus-
kristallisiert haben. 

Insbesondere die bereits seit Jahrzehn-
ten diskutierte Thematik einer Fusion der 
beiden Bildungseinrichtungen soll forciert 
oder beendet werden. Völlig unaufgeregt, 
aber fokussiert auf die Kernaufgaben, stellt 

sich der Leiter die Frage, wie der Anstieg der 
Auszubildenden- und Studierendenzahlen 
in den letzten Jahren mit dem zahlenmä-
ßig immer gleich gebliebenen Personalbe-
stand realisiert werden soll, ohne qualitativ 
stark abschichten zu müssen. Dies gehe un-
ter anderem zulasten der Fortbildung und 
des Gesundheitszustandes des verbleiben-
den Lehrpersonals. Dieser Zustand müsse 
geändert werden.

Die Gewerkschaft der Polizei und die Per-
sonalvertretungen fordern daher die Ent-
scheidungsträger im Thüringer Ministeri-
um für Inneres und Kommunales auf, sich 
dieser Problematik anzunehmen und nicht 
länger zum Nachteil der Beschäftigten der 
Thüringer Polizei wegzuschauen. Ebenso 
muss aus gewerkschaftlicher Sicht ein ver-
lässlicher Einstellungskorridor für mindes-
tens die nächsten 10 bis 15 Jahre festgelegt 
werden, um nicht zuletzt für die Polizei-
bildungseinrichtungen Planungssicherheit 
herzustellen.

Nun heißt es, aus dem zuständigen Mi-
nisterium heraus ein klares Zeichen der Un-
terstützung für die Thüringer Polizei und 
die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu senden. I

Blumen vom Staatssekretär

Begrüßung durch die Personalräte

F
o

to
s

: J
a

c
o

b
i



DP Deutsche Polizei 02/2024 | Thüringen 5

POLIZEI INTERN

Schlüsselübergabe im BZ
Unsere stellvertretende GdP-Landes-

vorsitzende Doreen Cyriax war am 14. 
Dezember 2023 in Meiningen zugegen, als 
ein Schlüssel übergeben wurde. Als Fach-
frau aus dem Berufsleben hat sie einen gu-
ten Blick auf die Dinge und begleitet dieses 
Bauvorhaben auch von gewerkschaftlicher 
Seite. Was ist nun passiert bzw. wie ist der 
Sachstand? Symbolisch wurde ein Schlüs-
sel für das 300-Zimmer-Unterkunftsgebäu-
de im Bildungszentrum der Polizei in Mei-
ningen übergeben. Die Übergabe erfolgte 
von der Geschäftsführerin der LEG, Sabine 
Wosche, an den Thüringer Minister für Inne-
res und Kommunales, Georg Maier. Der Frei-
staat Thüringen ist nun für den kommenden 
Innenausbau verantwortlich. Zeitnah sollen 
in diesem Gebäude vor allem junge Polizei-
anwärter untergebracht werden. Bisher hat 
im Eiltempo alles bestens funktioniert und 
die Bauzeit ist ein gutes Beispiel für Tempo 
im öffentlichen Bauen.

Mit der Übergabe des Hochbaus wird nun 
der Innenausbau durch andere Auftragneh-
mer fortgeführt. Vor allem müssen umfang-
reiche Möbel- und Tischlerarbeiten erfol-
gen. Vollständig genutzt werden kann das 
Objekt frühestens ab Mai 2024. Das dreistö-
ckige Unterkunftsgebäude wurde im seriel-
len und modularen Holzhybrid-Bausystem 
(MOLENO) von der Ed. Züblin AG Segment 
Nord + West Unternehmensbereiche H+I 
aus Jena realisiert. Schon der Rohbau konn-
te innerhalb von sechs Monaten zügig fertig-
gestellt werden. Durch die deutliche Reduk-
tion energieintensiver Materialien wie Stahl 
und Beton gelang es, die CO2-Emissionen 
des Rohbaus um etwa 70 Prozent niedriger 
zu halten als bei herkömmlicher Beton- und 
Mauerwerksbauweise. Das Gebäude ist an 
die neu errichtete Holzhackschnitzelheizan-
lage des Campus angeschlossen. Damit ist 
die zukünftige Wärmeversorgung mit dem 
nachwachsenden Energieträger gesichert.  

Die Meilensteine des Baus in der Histo-
rie: 31. Juli 2020 Beschluss des TMIK für den 
Bau von 300 Unterkünften für Anwärter am 
Bildungszentrum Meiningen; 25. September 
2020 Bedarfsanforderungen an die LEG; 20. 
Oktober 2020 indikatives Angebot der LEG; 

30. Oktober 2020 Bauanmeldung TMIK mit 
einer Kostenschätzung des TLBV an das 
Bauministerium TMIL; 5. März 2021 Bestä-
tigung der Wirtschaftlichkeit durch TFM; 
26. Juli 2021 Abschluss Erbbaurechts- und 
Mietvertrag zwischen TLBV Referat 27 und 
LEG; Frühjahr 2022 Planung Abbrucharbei-
ten Haus 6/7 durch ERCOS Plan; 4. Mai 2022 
Grundsteinlegung mit Beginn der Abbruch-

arbeiten; 1. Juli 2022 Einreichung Bauge-
nehmigung für das Unterkunftsgebäude im 
Bauamt Meiningen; 17. Oktober 2022 Grund-
steinlegung mit Beginn der Rohbauarbei-
ten; 1. April 2023 Richtfest und Beginn der 
Ausbauarbeiten; 14. Dezember 2023 Schlüs-
selübergabe. Wir als GdP begrüßen diesen 
Fortschritt und die Umsetzung und beglei-
ten das Projekt bis zur Fertigstellung. I

Die Schlüsselübergabe

Rundgang durch das neue Gebäude
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KURZ BERICHTET

Einsatzbetreuung

Am 8. November 2023 war die GdP-
Kreisgruppe Justiz zur Einsatzbetreu-

ung vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Un-
termaßfeld. Ob Untermaßfeld jetzt auf der 
Sonnenseite des Berges liegt oder nicht, 
darüber lässt sich streiten. Fakt ist aber, 
und da gibt es überhaupt nichts zu bestrei-
ten, dass wir unseren Kollegen und Kol-
leginnen der alten Wasserburg und heu-
tigen JVA Untermaßfeld mit gesponserten 
Hotdogs ein Strahlen ins Gesicht zaubern 
konnten.

Im Namen der GdP-KG Justiz möchten 
wir uns für die rege Teilnahme, zahlreichen 
informativen, ehrlichen und tollen Gesprä-
chen bei allen Bediensteten der JVA Unter-
maßfeld bedanken.

Trotz Nachtdienst oder Dienstfrei sind 
selbst auch diese Kollegen erschienen, um 
mit uns zu plaudern und die ehrenamtliche 
Arbeit zu würdigen.

Ein dickes Dankeschön und wir freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen.

Weiterhin bedanken wir uns bei Herrn 
Born und Herrn Ludwig aus der JVA Tonna, 
die Betreuungsbeamten der GdP aus der JVA 
Untermaßfeld und Frau Kuhn aus der JVA 
Arnstadt für die Einsatzbereitschaft und das 
wunderbare Hand-in-Hand-Spiel, um dies 
zu ermöglichen. Constanze Kuhn

Digitaler Dienstausweis

Ein Landtagsabgeordnete hatte die Landes-
regierung nach einem digitalen Dienstaus-
weis in der Thüringer Polizei gefragt. Innen-
minister Georg Maier hatte für die Landesre-
gierung geantwortet 

Wann wird jeder Thüringer Polizeibeam-
te einen digitalen Dienstausweis erhalten? 
Antwort: Die Einführung eines neuen Poli-
zeidienstausweises ist nach jetzigem Stand 
für das Jahr 2024 vorgesehen. Der konkre-
te Zeitrahmen der Ausgabe an die Polizei-
beamten befindet sich noch in der Planungs-
phase.

Welche Vorteile ergeben sich aus der Di-
gitalisierung der Dienstausweise der Thü-
ringer Polizei? Welche einzelnen Ziele ver-
bindet die Landesregierung mit einem sol-
chen Schritt? Antwort: Die Einführung eines 
neuen Polizeidienstausweises eröffnet neue 
Möglichkeiten zur Verwendung des Dienst-
ausweises und trägt somit zum Gesamtpro-
zess der Digitalisierung in der Thüringer Po-
lizei bei.

Welche einzelnen Aufgaben wird der di-
gitale Dienstausweis, über die Möglichkeit 
hinaus, sich als Beamter der Thüringer Po-
lizei auszuweisen, noch übernehmen? Ant-
wort: Die Integration des Projekts neuer 
Dienstausweis in die Verfahrenslandschaft 
der Thüringer Polizei befindet sich noch am 
Anfang des Prozesses. Welche Möglichkei-
ten der Nutzung im Anschluss Verwendung 
finden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht bestimmt. 

Die weiteren Fragen über die Nutzung 
des digitalen Dienstausweises für den tägli-
chen Arbeitszeitnachweis in den Dienststel-
len oder die persönliche Authentifizierung 
gegenüber polizeilicher Soft- und Hardware 
wurden noch nicht beantwortet, da sich das 
Projekt noch in der Planungsphase befindet.

Beförderungen

Ein Landtagsabgeordneter 
hatte die Landesregierung 
nach den Beförderungen in 
der Polizei im Jahr 2022 ge-
fragt. Laut Innenminister 
Georg Maier (SPD) wurden 

insgesamt 705 Beamtinnen und Beamte be-
fördert (20 an den Bildungseinrichtungen, 
64 beim LKA und 621 in der Landespoli-
zei). Gefragt hatte Bilay auch nach der Be-
förderungsquote. Maier dazu: „Für den Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales wurde eine Beförderungs-
quote von jeweils zehn Prozent des verbe-
amteten Personals (einschließlich Anwär-
ter) festgelegt.

Entsprechend Nr. 1 Buchst. c des Be-
schlusses des Landtags vom 16. Juni 2019 
(Drucksache 6/7389) wurden die Beför-
derungen im Polizeivollzugsdienst von 
Besoldungsgruppe A 7 nach Besoldungs-
gruppe A 8 im Jahr 2022 nicht quotiert. 
Diese lagen über der für die anderen Be-
soldungsgruppen vorgegebenen Quo-
te von zehn Prozent. Hierdurch bedingt 
liegt die Quote der durchgeführten Be-
förderungen über der Vorgabe von zehn 
Prozent.
Polizeibildungseinrichtungen:  11,49 %
Landeskriminalamt:   12,35 %
Landespolizei:      1,64 %
Gesamt:    11,28 %

Die im Polizeivollzugsdienst und in der Ver-
waltung im Jahr 2022 erreichten Beförde-
rungsquoten sind in der nachfolgenden Ta-
belle dargestellt. I

Großes Interesse an der GdP
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Angebote nutzen
Edgar Große

Landesseniorenvorsitzender der GdP Thüringen

Wie allgemein bekannt sein 
dürfte, kümmert sich die 

GdP nicht nur um die aktiven 
Beamten und Beschäftigten der 
Polizei und Justiz, sondern auch 
um die Pensionäre und die Rent-
ner der Polizei. Bei allen sieben 
Landespolizeiinspektionen gibt 
es arbeitsfähige Seniorenvorstän-
de, die den Pensionären und Rent-
nern attraktive Angebote für die 
Gestaltung eines sinnvollen Le-
bensabends bieten. Die Angebo-
te sind so vielfältig wie die Inte-
ressen der Senioren. Die Senio-
renvorstände orientieren sich da 
ganz stark an den Wünschen der 
Mitglieder. Die Angebote richten sich meist 
nicht nur an die Mitglieder, sondern auch an 
deren Ehepartner/Partner.

Die Arbeit der Seniorengruppe beginnt 
aber bereits vor dem Eintritt des Mitgliedes 
in den Ruhestand. Seit mehr als zehn Jahren 
wurden auf Initiative der GdP Seminare für 
zukünftige Pensionäre angeboten. Ich selbst 
habe diese Seminare inhaltlich mitgestaltet, 
und mehrere Hundert inzwischen ehemalige 
Beamtinnen und Beamte haben dieses Ange-
bot auch wahrgenommen. Seit 2023 haben wir 
uns entschlossen, die Seminare in Eigenregie 
für unsere Mitglieder anzubieten, damit das 
Mitglied tatsächlich auch einen Mehrwert von 
seiner Mitgliedschaft in der GdP hat. In Jena, 
Meiningen, Erfurt und im Bereich Nordthü-
ringen sind 2023 diese Seminare auch durch-
geführt worden. Sie werden auch 2024 wieder 
angeboten.

Der Übergang in den Ruhestand soll nach 
Ansicht des Bundeskongresses der GdP 2022 
in Berlin künftig fließend gestaltet werden. Be-
schlossen wurde deshalb, dass aktiven Beam-
ten und Beschäftigten bereits zwei Jahre vor 
Eintritt in Rente oder Ruhestand die Betreu-
ung durch die Seniorengruppe angeboten 
wird. Der Landesseniorenvorstand ist dazu 
aktuell mit dem geschäftsführenden Landes-

vorstand und der Kreisgruppe im Gespräch, 
wie diese Betreuung organisiert werden kann. 
Dazu muss zunächst der voraussichtliche Ter-
min des Ausscheidens aus dem Berufsleben 
feststehen. Dann muss der Kontakt zwischen 
Seniorenvorstand und Mitglied hergestellt 
werden und das Mitglied muss entscheiden, 
welche Angebote des Seniorenvorstandes er/
sie wann in Anspruch nehmen will. Nach den 
Vorstellungen des Landesseniorenvorstandes 
sollen spätestens Ende 2024 alle organisatori-
schen Voraussetzungen geschaffen sein, dass 
die Betreuung dieses Personenkreises auch 
tatsächlich geleistet werden kann.

Der Landesseniorenvorstand ist auch stän-
dig mit dem geschäftsführenden Landesvor-
stand und dem Bundesseniorenvorstand in 
Kontakt, um Versorgungs- und Rentenange-
legenheiten für die Mitglieder zu regeln oder 
zu beeinflussen. So ist es zum Beispiel ge-
lungen, dass auch Pensionäre in Thüringen 
2023 einen Inflationsausgleich erhalten ha-
ben. Nach der Verabschiedung des Gesetzes 
gab es viele, die den Erfolg für sich reklamiert 
haben. Tatsächlich waren es Verhandlungen 
der GdP mit den Landtagsfraktionen, die we-
sentlichen Anteil an der Berücksichtigung der 
Pensionäre hatten. Alle Bemühungen, einen 
solchen Inflationsausgleich auch für Rentne-

rinnen und Rentner zu erlangen, ha-
ben leider nicht zum Erfolg geführt. 
Weder die Bundesregierung noch 
der Bundestag waren diesbezüglich 
gesprächsbereit. Die GdP wird des-
halb in ihrem Ringen um soziale Ge-
rechtigkeit für Seniorinnen und Se-
nioren nicht nachlassen. Da gibt es 
noch eine Reihe von Themenfeldern 
zu beackern.

Die Seniorenvorstände betrei-
ben einen erheblichen Aufwand, 
um eine gute Seniorenarbeit leisten 
zu können. Das bedeutet auch für 
die Mitglieder der Vorstände vor al-
lem zeitlichen und finanziellen Auf-
wand. Es ist deshalb schade, dass in 

letzter Zeit vor allem neu in den Ruhestand 
eintretende GdP-Mitglieder die Angebote der 
Seniorenvorstände nicht nutzen. Nicht jeder 
ist reiselustig, nicht jeder interessiert sich für 
wissenschaftliche Vorträge oder Besichtigun-
gen von Instituten, Betrieben oder Museen 
und nicht jeder möchte kulturelle Veranstal-
tungen besuchen. Dass aber bei den vielfälti-
gen Angeboten der Seniorenvorstände über-
haupt nichts dabei sein sollte, für das man sich 
interessieren könnte, das ist nur schwer vor-
stellbar. Zudem gibt es immer die Möglichkeit, 
mit eigenen Vorschlägen das Veranstaltungs-
angebot abwechslungsreicher zu gestalten. Ei-
nes können die Vorstände den Mitgliedern je-
doch nicht abnehmen: Den Hintern aus dem 
Sessel muss jeder selbst hochkriegen. Auch 
bei den Senioren lebt die Gewerkschaft vom 
Mitmachen. Deshalb mein Appell an alle die 
Mitglieder, die sich bisher nicht oder nur sel-
ten Gebrauch von den Angeboten in der Se-
niorenarbeit Gebrauch gemacht haben: Gebt 
uns wenigstens eine Chance und bleibt mit 
uns in Kontakt. Wir als Vorstände wollen den 
Aufwand für die Seniorenarbeit gern betrei-
ben, wir wollen aber nicht umsonst arbeiten. 
Deshalb nutzt bitte die Möglichkeiten, die wir 
euch bieten. Bis bald in einer Veranstaltung 
der GdP-Senioren! I

Vortrag zu künstlicher Intelligenz an der FH Jena
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INFO-DREI

Verkürzung der Probezeit in …
… Sachsen-Anhalt

Gemäß § 20 Beamtengesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (Landesbeamtengesetz – 

LBG LSA) ist die Probezeit die Zeit im Be-

amtenverhältnis auf Probe, während der 

sich die Beamtinnen und Beamten bewäh-

ren sollen. 

Gemäß § 20 (1) LBG LSA ist § 10 des Ge-

setzes zur Regelung des Statusrechts der Be-

amtinnen und Beamten in den Ländern (Be-

amtenstatusgesetz – BeamtStG), welcher die 

Voraussetzung der Ernennung auf Lebens-

zeit regelt, auch erfüllt, wenn die Beamtin-

nen und Beamten sich in einer gleichwerti-

gen Laufbahn bewährt haben. 

Zum Beamten auf Probe wird ernannt, 

wer seinen Vorbereitungsdienst erfolgreich 

abgeschlossen hat und zur späteren Ver-

wendung als Beamter auf Lebenszeit vorge-

sehen ist. 

Die Ernennung zur Beamtin auf Lebens-

zeit oder zum Beamten auf Lebenszeit ist nur 

zulässig, wenn die Beamtin oder der Beamte 

sich in einer Probezeit bewährt hat.

Gemäß § 20 (2) LBG LSA dauert die Pro-

bezeit in der Regel drei Jahre. Zeiten haupt-

beruflicher Tätigkeit innerhalb oder außer-

halb des öffentlichen Dienstes können auf 

die Probezeit angerechnet werden, wenn die 

Tätigkeit nach Art und Bedeutung der Tätig-

keit in der Laufbahn gleichwertig ist. Wur-

de die Anrechnung jedoch bereits auf den 

Vorbereitungsdienst oder als hauptberufli-

che Tätigkeit nach § 14 LBG LSA (Zugangs-

voraussetzungen zu den Laufbahnen) vorge-

nommen, ist eine erneute Berücksichtigung 

nicht möglich.

Die Mindestprobezeit beträgt in der Lauf-

bahngruppe 1 sechs Monate und in der Lauf-

bahngruppe 2 ein Jahr. Eignung, Befähigung 

und fachliche Leistung der Beamtinnen und 

Beamten sind dabei wiederholt zu beurtei-

len.

Auf Antrag können Ausnahmen der Sätze 

1 und 4 § 20 (2) LBG LSA (z. B. Verkürzung der 

Probezeit oder Dauer der Mindestprobezeit) 

durch den Landespersonalausschuss zuge-

lassen werden.

Nancy Emmel

… Thüringen

Mit Inkrafttreten des Thüringer Beamten- 

und des Thüringer Laufbahngesetzes wur-

den die rechtlichen Grundlagen für die At-

traktivität eines Arbeitsplatzes im öffentli-

chen Dienst gelegt. Das Laufbahnrecht ist 

maßgeblich, wenn es um eine gute beruf-

liche Perspektive für Beamtinnen geht. Die 

Reglungen zur Probezeit werden im Thür-

LaufbG abgebildet. Eine Verkürzung der Pro-

bezeit kommt unter den in § 31 ThürLaufbG 

genannten Voraussetzungen in Betracht. 

Demnach kann die oberste Dienstbehörde 

die Probezeit für Beamte des mittleren und 

gehobenen Dienstes, die die Laufbahnprü-

fung mit der Note „sehr gut“ bestanden ha-

ben, um bis zu zwölf Monate bzw. mit „gut“ 

bestanden haben, um bis zu neun Monate 

kürzen. Für Beamte des höheren Dienstes 

kann die Probezeit um bis zu zwölf Mona-

te gekürzt werden, wenn die Laufbahnprü-

fung mit der Note „sehr gut“ bestanden wur-

de und um bis zu neun Monate, wenn die-

se die Laufbahnprüfung mit einer besseren 

Note als „befriedigend“ bestanden haben. 

Das Verfahren zur Kürzung der laufbahn-

rechtlichen Probezeit regelt sich nach der 

„Richtlinie TMIK über die Verfahrenswei-

se bei Verkürzung der laufbahnrechtlichen 

Probezeit in der Thüringer Polizei“ vom 

23. Februar 2021. Die Probezeitverkürzung 

kommt immer nur dann in Betracht, wenn 

sich das aus den während der Probezeit ge-

zeigten Leistungen und erfolgten Beurtei-

lungen rechtfertigen lässt. Die regelmäßige 

Probezeit dauert in allen Laufbahngruppen 

drei Jahre. Mindestens ist eine Probezeit von 

einem Jahr abzuleisten. Davon abweichend 

können Zeiten bei einem früheren Dienst-

herrn angerechnet werden. Darüber hin-

aus können Tätigkeiten, die nach Art und 

Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit im 

künftigen Amt entsprechen, auf die Probe-

zeit angerechnet werden. Die Mindestpro-

bezeit bleibt hiervon unberührt. Von 2021 

bis 2023 konnte bei 67 Beamtinnen (davon 

6-mal Vw) in der Thüringer Landespolizei 

die Probezeit verkürzt werden. 

Marko Dähne

… Sachsen

Die Verkürzung der Probezeit ist nicht nur in-

nerhalb der Polizei ein heikles Thema, da sie 

einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 

persönliche Absicherung hat. In den letzten 

fünf Jahren wurden viele Modelle versucht. 

Von einem zu positiv gemeinten bis zum jet-

zigen, vermeintlich schlechtesten Model. Der 

erfolgreiche Ablauf der Probezeit beeinflusst 

die weitere Entwicklung innerhalb der Poli-

zei, hat aber auch Konsequenzen bezüglich 

der beamtenrechtlichen Behandlung z. B. 

nach Privat- bzw. Dienstunfällen.

Das Sächsische Beamtengesetz regelt in  

§ 26 eine regelmäßige Probezeit von drei Jah-

ren, die durchlaufen werden muss. Gemäß 

§ 18 SächsLVO kann bei überdurchschnitt-

lichen Leistungen in der Laufbahnprüfung 

wie auch innerhalb der Probezeit als Aus-

nahmefall eine Verkürzung der Probezeit 

erfolgen.

Das Problem besteht jedoch darin, dass 

diese Ausnahmen in den Polizeidienststel-

len unterschiedlich angewendet werden. 

So kommen zu den jeweiligen Stichtagen 

manchmal nur fünf, ein andermal knapp 

60 Prozent der Beamtinnen und Beamten, 

für die eine Verkürzung in Betracht kom-

men könnte, in diesen „Genuss“. Man geht 

also seitens der Vorgesetzten sehr willkür-

lich damit um, was wiederum zu Benachtei-

ligungen führen kann.

Hier stellen sich nicht nur die Fragen, 

warum das so ist oder welcher Maßstab an-

gesetzt wird, sondern auch, warum es die 

Möglichkeit einer Verkürzung gibt, wenn sie 

nicht genutzt wird. Es gibt keine Definition 

für den „Tatbestand der Ausnahme“ und 

es ist genauso willkürlich, diesen per Er-

lass auf 20 Prozent festlegen zu wollen. Ge-

rade in Zeiten, in denen jeder Arbeitgeber 

um Arbeitnehmer kämpft und die Kreativi-

tät zur Attraktivität gefragt ist, sollten vom 

Gesetz- bzw. Verordnungsgeber geschaffene 

Möglichkeiten dankbar angenommen und 

vor allem die Empfehlungen der Interessen-

vertretungen nicht in den Wind geschlagen 

werden. Positives Denken kostet nichts!

Hagen Husgen


